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Wiederaufnahme der
Entscheidungstatigkeit
beziiglich Griechenland

Das Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge hat zum
01. April 2022 die Entscheidungstatigkeit fir Asyl-
verfahren, denen eine Zuerkennung internationalen
Schutzes in Griechenland vorangegangen war sowie
nachgeborener Kinder dieser Personengruppe, wieder-
aufgenommen.

Entscheidungen in oben genannten Asylverfahren hat-
te das Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge seit
Ende Januar 2021 zuriickgestellt, nachdem deutsche
Verwaltungsgerichte 2020 in ihren Urteilen die Auffas-
sung vertreten haben, dass die Aufnahmebedingungen
in Griechenland fiir schutzberechtigte Personen nicht
den europadischen Mindeststandards entsprachen

und daher eine Verletzung von Art. 3 Europdische
Menschenrechtskonvention (ERMK), Art. 4 Grund-
rechtecharta (GrCH) drohe.! Durch die Zurtickstel-
lung der Entscheidungen sollte der Bundesregierung
und der Europdischen Kommission Gelegenheit
gegeben werden, durch Verhandlungen mit Griechen-
land eine Verbesserung der Aufnahmebedingungen
herbeizufiuhren. Ziel war es, die dem Gemeinsamen
Européischen Asylsystem (GEAS) zugrundeliegende
Zustandigkeit nur eines Staates fiir die Durchfiihrung
eines Asylverfahrens auch im Verhiltnis zu Griechen-
land durchzusetzen.

Die diesbeziiglichen politischen Anstrengungen dauern
weiterhin an. Allerdings lasst die Zahl von mittlerwei-
le rund 44.000 zuriickgestellten Entscheidungen ein
langeres Zuwarten nicht mehr zu. Das Bundesamt hat
daher die Entscheidungstitigkeit in diesen Verfahren
wieder aufgenommen, wobei sicherheitsrelevante Fille
sowie Antrage von vulnerablen oder besonders schutz-
bedirftigen Personen vorrangig bearbeitet werden.
Das gilt auch fiir Verfahren, in denen das Bundesamt
zu einer Entscheidung verpflichtet worden ist.

Das Bundesamt behalt sich weiterhin in begriind-
baren Einzelfdllen vor, die Asylantrdge als unzuldssig
gemal § 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG abzulehnen, sollte den
Antragstellenden entsprechend der Entscheidungen
des Europdischen Gerichtshofs? aus individuellen
Griinden keine Gefahr nach Art. 3 EMRK, Art. 4 GrCH
drohen.

Die inhaltliche Priifung der Asylantrage wird ergeb-
nisoffen erfolgen.

1S. dazu bspw.: VG Bayreuth, Urteil vom 14.12.2020 - B 3 K 20.30219;
VG Diisseldorf, Urteil vom 25.03.2020 - 12 K 7300/19.A ;

VGH Baden-Wiirttemberg, Urteil vom 27.01.2022 - A 4 S 2443/21;

OVG NRW, Urteil vom 21.01.2021 - 11 A 2982/20.A;

OVG Niedersachsen, Urteil vom 19.04.2021 - 10 LB 244/20;

OVG Bremen Urteil vom 16.11.2021 - 1 LB 371/21.

2 S. EuGH, Urteil vom 19.03.2019, Az.: C-297/17 u.a. sowie Beschluss vom
13.11.2019, Az.: C-540/17 u.a.
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Bei der Sachentscheidung ist das Bundesamt nicht an
die in Griechenland getroffene Entscheidung gebun-
den?, sondern nimmt eine eigene Priifung der Asyl-
griinde hinsichtlich des Herkunftslandes vor. In den
anhangigen Klageverfahren verfahrt das Bundesamt
entsprechend.

Matthias Henning, Leiter Abteilung 6

30. Sitzung des Experten-
forums Asyl und Migration

Am 26. und 27. April 2022 tagte das Expertenforum
Asyl und Migration des Bundesamtes zum 30. Mal. Fiir
den offenen und kritischen Austausch sind 20 Exper-
tinnen und Experten aus verwaltungsgerichtlichen
Instanzen, verschiedenen Landes- und Bundesbehor-
den, dem UNHCR, Nicht-Regierungsorganisationen,
Instituten und Wohlfahrtsverbanden sowie Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher
Fachrichtungen in das Expertenforum berufen.

Die Teilnehmenden der 30. Sitzung beschéftigten sich
mit rechtlichen Entwicklungen im Asylbereich, mit der
aktuellen Lage in der Ukraine und Afghanistan und
den jeweiligen humanitdren Aufnahmeverfahren. Am
zweiten Tag war das Schwerpunktthema der Umgang
mit Fragen der sexuellen Orientierung im Asylverfah-
ren und die Qualitatssicherung.

Durch den regelmaRigen und offenen Austausch der
Expertinnen und Experten mit dem Bundesamt leistet
das Forum wertvolle Impulse fiir die Aufgabenerfiil-
lung vor allem in Bezug auf die Qualitdtssicherung im
Asylverfahren. Das Forum begleitet das Bundesamt
bei seinen Analysen und Dokumentationsaufgaben im
Hinblick auf Asylgewahrung, Fliichtlingsschutz und
Migration, seit es im Jahr 2000 im Informationszent-
rum Asyl und Migration (IZAM) eingerichtet wurde.

Im Laufe der Zeit wurde der thematische Fokus

des Expertenforums auf alle mit dem Asylverfahren
verbundenen Aspekte erweitert, so dass das Gremium
mittlerweile die zentrale Einrichtung darstellt, um sich
mit Kritik an der Entscheidungspraxis auseinander-
zusetzen und fir die Qualitatssicherung fruchtbar zu
machen.

Lena Thiem, 62E

3 S.VG Stuttgart, Urteil vom 18.02.2022 - A 7 3174/21,

vgl. dazu Chapoupis, Alicia: VG Stuttgart: Keine Bindungswirkung von
Asylentscheidungen eines anderen Mitgliedstaates fir deutsche Behérden.
In: Entscheiderbrief 05/2022, Niirnberg: BAMF (Hg.), 2022, S. 6f,, (s.u.).
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5 Jahre Informationsportal zu
freiwilliger Riickkehr:
ReturningfromGermany

Das Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge hat
gemeinsam mit der Internationalen Organisation

fir Migration (IOM) die zentrale Plattform fir alle
Akteure der freiwilligen Riickkehr geschaffen: Neben
umfassenden Informationen fir Riickkehrinteressierte,
Riickkehrberatende und ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer bietet die Seite dariiber hinaus vielfiltige
Angebote wie beispielsweise den Zugang zur digitalen
Antragstellung oder einen internen Bereich fiir Riick-
kehrberatende.

Mit dem Start des Informationsportals unter dem
Namen ReturningfromGermany im Mai 2017 ist es
erstmals gelungen, alle fiir die freiwillige Riickkehr re-
levanten Informationen zentral an einem Ort zu verei-
nen. Ziel war es von Anfang an, riickkehrinteressierten
Migrantinnen und Migranten die Moglichkeit zu geben,
sich eigenstindig tber verfiigbare Riickkehrhilfen zu
informieren und eine Riickkehrberatungsstelle in ihrer
Nahe zu finden. Zudem biindelt das Portal alle aktuel-
len Informationen, wichtige Dokumente und Antrage
fur die Rickkehrberatenden. Anfangs war das Portal

in zwei Sprachen — Deutsch und Englisch — verfiigbar,
heute ist die Webseite in zehn Sprachen abrufbar und
ist fir die Nutzung mit mobilen Endgeraten optimiert.

Mit einem gesteigerten Angebot an landerspezifischen
Riickkehr- und Reintegrationsprogrammen durch
mehrere Akteure wie IOM, Caritas International und
der Gesellschaft fir Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) und mehr Informationen in einer komplexer wer-
denden Riickkehrlandschaft, wurden ab 2019 weitere
Zusatzfunktionen eingerichtet. Hierzu zdhlen unter
anderem die Landerseiten, die vernetzte Einstellung
von ZIRF-Individualanfragen* sowie die Optimierung
der Suchfunktion.

Als erster audiovisueller Inhalt wurde 2019 ein
Erklarfilm zum Ablauf einer unterstiitzten Rickkehr
konzipiert, der die Arbeit der Riickkehrberatenden
unterstitzt. Das Portal wurde unter anderem mit In-
formationen zur virtuellen Beratung in den Herkunfts-
ldndern, dem sogenannten Virtual Counselling, einem
Neuigkeiten-Bereich und einem Newsletter erweitert.

2020 erfolgte der bislang grofRte Relaunch des Por-
tals: Neben einer verbesserten Navigation und dem
Einsatz von Piktogrammen und Illustrationen wurde
ein FAQ-Bereich mit abspielbaren Audiodaten einge-
richtet. Zudem wurden das von IOM Deutschland neu
entwickelte Online-Antragsmodul (OAM) sowie die
Méglichkeit der digitalen Ubermittlung erstattungsfi-
higer Unterlagen in das Portal integriert. 2021 begann

4 ZIRF steht fur Zentrale Informationsstelle fiir Riickkehrfragen

die Neukonzeptionierung eines zugangsbeschrankten
Login-Bereichs fir Riickkehrberatende (staatliche
sowie nicht-staatliche, registrierte Beratungsstellen),
in dem weitere vertiefte Informationen zur Verfiigung
gestellt werden.

Die 2022 eingerichtete Mediathek wird nun nach und
nach mit persénlichen Geschichten von Riickkehren-
den gefillt. Kiinftig kdnnen somit verschiedene Wege
aufgezeigt werden, wie eine unterstiitzte Riickkehr in
das Herkunftsland funktionieren kann. Die auf Retur-
ningfromGermany angebotenen Informationen sollen
dabei helfen, eine informierte Entscheidung fiir eine
freiwillige Riickkehr treffen zu kénnen. Sie sind der
Schlissel zu einer erfolgreichen Riickkehr und nach-
haltigen Reintegration im Herkunftsland.

Durch die Einrichtung der zentralen Informations-
plattform www.ReturningfromGermany.de konnten
bestehende Beratungsangebote systematisch gebiin-
delt und der Informationszugang deutlich verbessert
werden. Mit millionenfachen Aufrufen hat sich das
Portal in den vergangenen fiinf Jahren als die zent-
rale Informationsquelle fiir alle Nutzenden, die sich
mit dem Thema freiwillige Riickkehr beschaftigen,
etabliert.

Diana Richter, IOM und Sonja Golde, 72C

Elektronische Kommuni-
kation mit Gerichten

Das Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge nutzt
fur die elektronische Kommunikation mit Verwal-
tungsgerichten bereits seit 2019 die rechtlich gesetz-
ten Standards fir die elektronische Akteniibermittlung
im elektronischen Rechtsverkehr (ERV). Seit dem
Frihjahr 2022 werden diese auch fir die Kommunika-
tion mit der Anwaltschaft genutzt.

Die digitale Akte wird vom Bundesamt verschliisselt
aus dem Behorden-Postfach (beBPO) an das elekt-
ronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP)*
des jeweiligen Gerichts versandt. Zur Ubermittlung
wird der hierfir rechtlich vorgeschriebene Struktur-
datensatz Standard XJustiz verwendet, wie durch die
Bund-Lander-Kommission fiir Informationstechnik in
der Justiz (BLK) festgelegt.® Nahere und aktuelle Infor-
mationen zum elektronischen Rechtsverkehr stehen
auf den Justizportalen des Bundes und der Lander zur
Verfligung.’

Florian Kleintje-Ell, 61C

5 S. dazu https://egvp.justiz.de/
6 S. dazu https://justiz.de/laender-bund-europa/BLK/index.php
7 S. dazu https://justiz.de/laender-bund-europa/elektronische_kommunika-

tion/index.php



https://www.returningfromgermany.de/en/page/?slug=login
https://www.returningfromgermany.de/de/medias/
file:///C:\Users\GD03\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\VWEOGYJV\www.ReturningfromGermany.de
https://egvp.justiz.de/
https://justiz.de/laender-bund-europa/BLK/index.php
https://justiz.de/laender-bund-europa/elektronische_kommunikation/index.php
https://justiz.de/laender-bund-europa/elektronische_kommunikation/index.php
https://www.returningfromgermany.de/de/countries/
https://www.returningfromgermany.de/de/zirfsearch/
https://www.returningfromgermany.de/de/
https://www.returningfromgermany.de/de/programmes/zirf_virtual-counselling/
https://www.returningfromgermany.de/de/news/
https://www.returningfromgermany.de/de/news/
https://www.returningfromgermany.de/de/faq/

Neuer Landerreport zu
Athiopien

Der 51. Landerreport aus dem Referat Landeranalysen
informiert Gber weibliche Genitalverstimmelung in
Athiopien. Weibliche Genitalverstimmelung (FGM -
Female Genital Mutilation) wird nach wie vor weltweit
praktiziert und stellt laut Vereinten Nationen eine
Menschenrechtsverletzung dar. In Teilen des nordést-
lichen Afrikas — darunter auch Athiopien - findet die
Praxis Anwendung.

Der vorliegende Bericht befasst sich mit der landes-
weiten und regionalen Entwicklung von FGM in Athi-
opien seit dem Jahr 2000. Zudem wird die gesetzliche
Lage beleuchtet, staatliche und zivilgesellschaftliche
Bemihungen zur Bekdmpfung sowie Hindernisse
thematisiert. Der Landerreport kann wie gewohnt (iber
die BAMF-Homepage unter ,Publikationen® abgerufen
und verwendet werden.

Andreas Emcev, 62E

VGH Miinchen: Verletzung
von Mitwirkungspflichten
durch Antragstellende auf-
grund der Ablehnung eines
Dolmetschers wegen dessen
Nationalitit

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof

(VGH Minchen) hat mit Urteil vom 06. April 2022 (Az.
15 B 22.30094) die Auffassung des Bundesamtes hin-
sichtlich einer groblichen Verletzung der Mitwirkungs-
pflichten durch die Klagerin bestéatigt. Eine solche
Verletzung liegt vor, wenn diese im Hinblick auf das
Ergebnis der Entscheidung oder die zligige Durchfiih-
rung des Asylverfahrens von so groRem Gewicht ist,
dass das Verhalten des Asylsuchenden den Eindruck
erweckt, dass das Asylverfahren missbrauchlich betrie-
ben werde.

Die algerische Klagerin habe die Zusammenarbeit mit
dem marokkanischen Dolmetscher der zuvor bereits
beanstandungslos bei der Schilderung der Reisewe-
ge durch die Klagerin tibersetzt hatte, ohne wichtige
Griinde abgelehnt. Die hiernach erfolgte Ablehnung
des Asylantrags als offensichtlich unbegriindet stehe
weiterhin auch im Einklang mit Artikel 32 Absatz 2,
Artikel 31 Absatz 8 der Richtlinie 2013/32/EU.

Nach Auffassung des Verwaltungsgerichtshofs habe
die Klagerin die Verletzung der Mitwirkungspflichten
auch zu vertreten. Die Klagerin sei im Rahmen ihrer
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personlichen Anhérung auf ihre Mitwirkungspflichten
aufmerksam gemacht und auf die mdéglichen Folgen
hingewiesen worden. Gleichwohl habe sie in Kenntnis
dessen die weitere Anhdrung ohne das Vorliegen wich-
tiger Grinde verweigert. Ein wichtiger Grund hétte ein
personliches Spannungsverhaltnis zum Dolmetscher,
die personliche Involvierung des Dolmetschers oder
das Vorliegen religioser, ethnischer oder politischer
Grinde sein konnen. Erforderlich sei, dass ein verninf-
tiger und individuell in der Person des Dolmetschers
vorhandener Grund vorliegt, der den Asylbewerber
von seinem Standpunkt aus befiirchten lasse, der
Dolmetscher werde nicht ausreichend unparteiisch
Ubersetzen. Die Klagerin habe nach erfolgter Anhérung
zu ihren personlichen Angaben und ihrem Reiseweg
die weitere Zusammenarbeit mit dem marokkanischen
Dolmetscher mit allgemeinen Vorbehalten gegen das
Land Marokko verweigert.? Dieser Einwand stelle keine
ausreichend tragfahigen Griinde dar, bleibe vage und
oberflachlich und stehe im Widerspruch zu der Einlas-
sung der Klagerin, dass der Dolmetscher bis zu diesem
Zeitpunkt beanstandungslos tibersetzt habe.

Auswirkungen auf die Entscheidungspraxis des Bun-
desamtes

Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat mit dem
Beschluss die Rechtsauffassung des Bundesamtes
bestatigt.

Julia Ograbek, 61E

VG Stuttgart:

Keine Bindungswirkung von
Asylentscheidungen eines
anderen Mitgliedstaates fiir
deutsche Behorden

Die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts (VG) Stuttgart®
hat die Klage eines bereits in Griechenland aner-
kannten Schutzberechtigten abgelehnt. Der Klager
war nach Zuerkennung der Flichtlingseigenschaft

in Griechenland in die Bundesrepublik Deutschland
eingereist und stellte einen Asylantrag. Es wurde ein
erneutes Asylverfahren durchgefiihrt und der Asylan-
trag vollumfanglich abgelehnt.

8 Mit Vorbehalten wie ,,...Marokko das Problem verursacht habe, dass Leute
aus der Westsahara heute in Algerien leben missten.. und ,,...ihr GroRvater
wiéhrend des Krieges mit Marokko ums Leben gekommen sei., VGH Miinchen,
Urteil vom 06.04.2022, 15 B 22.30094, S. 11, Rd. 31,
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fet
ch/2000/702450/683266/693991/694373/694391/694517/23596701/-/
VGH M%C3%BCnchen%2C vom 06.04.2022%2C 15 B 22.30094%2C Be-
schluss.pdf?nodeid=23676280&vernum=-2

9 VG Stuttgart, Urteil vom 18.02.2022 - A7 K 3174/21;
https://www.juris.de/perma?d=MWRE220005236



https://www.bamf.de/DE/Behoerde/Informationszentrum/Laenderanalyse/laenderanalyse-node.html
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/693991/694373/694391/694517/23596701/-/VGH_M%C3%BCnchen%2C_vom_06.04.2022%2C_15_B_22.30094%2C_Beschluss.pdf?nodeid=23676280&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/693991/694373/694391/694517/23596701/-/VGH_M%C3%BCnchen%2C_vom_06.04.2022%2C_15_B_22.30094%2C_Beschluss.pdf?nodeid=23676280&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/693991/694373/694391/694517/23596701/-/VGH_M%C3%BCnchen%2C_vom_06.04.2022%2C_15_B_22.30094%2C_Beschluss.pdf?nodeid=23676280&vernum=-2
https://milo.bamf.de/otcs/cs.exe/fetch/2000/702450/683266/693991/694373/694391/694517/23596701/-/VGH_M%C3%BCnchen%2C_vom_06.04.2022%2C_15_B_22.30094%2C_Beschluss.pdf?nodeid=23676280&vernum=-2
https://www.juris.de/perma?d=MWRE220005236
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Das Verwaltungsgericht Stuttgart bestétigte, dass

der Klager keinen Anspruch auf die Zuerkennung der
Flichtlingseigenschaft, auf die Gewahrung subsidiaren
Schutzes oder Feststellung eines Abschiebungsver-
bots nach § 60 Absatz 5 oder 7 Aufenthaltsgesetz
(AufenthG) habe. Der Flichtlingsstatus des Klagers

in Griechenland hindere das von dem Status abwei-
chende Ergebnis des Bundesamtes sowie des erken-
nenden Gerichts nicht. Denn die Anerkennung eines
Auslénders als Flichtling in einem anderen Staat wirke
volkerrechtlich nicht wie eine Statusentscheidung
durch deutsche Behorden und habe in diesem Sinn
keine umfassende Bindungswirkung fiir die Bundes-
republik Deutschland. Die Genfer Fliichtlingskonven-
tion vom 28. Juni 1951 lege einheitliche Kriterien fir
die Qualifizierung als Fliichtling fest, sehe aber keine
volkerrechtliche Bindung eines Vertragsstaats an die
Anerkennungsentscheidung eines anderen vor. Eine
solche Bindungswirkung ergebe sich auch nicht aus
dem Unionsrecht. Dieses erméachtige zwar nach Artikel
78 Absatz 2 Buchstabe a Vertrag tiber die Arbeitsweise
der Europaischen Union (AEUV)* zu Gesetzgebungs-
mafRnahmen, die einen in der ganzen Union giiltigen
einheitlichen Asylstatus fir Drittstaatsangehorige
vorsehen, die malRgebliche Qualifikationsrichtlinie
(Richtlinie 2011/95/EU) sehe eine in der ganzen Union
glltige Statusentscheidung jedoch nicht vor.

Die Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichts Stutt-
gart wird in der Rechtsprechung geteilt (siehe auch
VG Osnabriick, Urteil vom 14.02.2022 - 5 A 512/20%;
VG Minden, Urteil vom 02.03.2022 - 1 K 194/21.A%).
Das Asylverfahren in der Bundesrepublik Deutschland
ist Teil des Gemeinsamen Europdischen Asylsystems
(GEAS). Dieses soll eine einheitliche Handhabung der
Asylpraxis bewirken und damit dazu beitragen, dass
Asylbewerber in jedem Mitgliedstaat nach gleichen
MalRstaben behandelt werden.

Zudem soll es einer sekundaren Migration der Asylbe-
werber innerhalb der Mitgliedstaaten entgegenwirken.
Der Unionsgesetzgeber hat die Dublin-III-Verord-
nung erlassen, um zu verhindern, dass die staatlichen
Behorden mehrere Antrage desselben Antragstellers
bearbeiten miissen und dem sogenannten ,,forum
shopping® zuvorzukommen.

Zur Vereinheitlichung des Asylsystems wurden auch
die fir Asylantrage geltenden materiell-rechtlichen
Regelungen (RL 2011/95/EU vom 13.11.2011 — Quali-
fikationsrichtlinie, QRL) und die Verfahrensgrundsatze
(RL 2013/32/EU vom 26.06.2013 -Verfahrensrichtlinie,
VRL) in weitem Umfang auf Unionsebene verein-

10 Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union; https://www.juris.
de/perma?d=jcg-12016E078

11 VG Osnabriick - 5 A 512/20 - http://www.dbovg.niedersachsen.de/
jportal/portal/page/bsndprod?feed=bsnd-r-vwg&showdoccase=1&pa-
ramfromHL=true&doc.id=MWRE220005021#:~:text=http%3A//www.
dbovg.niedersachsen.de/jportal/%3Fquelle%3Djlink%26docid%3DM-
WRE220005021%26psml%3Dbsndprod.psml%26max%3Dtrue

12 VG Minden - 1 K 194/21 A - https://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/vg min-

den/j2022/1 K 194 21 A Urteil 20220302.html

heitlicht. Ein Asylantrag soll in den Mitgliedstaaten
weitgehend nach den gleichen Regelungen gepriift
werden.

Diese vom Unionsgesetzgeber gewollte weitgehende
Einheitlichkeit fiihrt allerdings nicht dazu, dass die von
einem anderen Mitgliedsstaat getroffene asylrechtli-
che Entscheidung fiir alle anderen Mitgliedstaaten der
Europaischen Union verbindlich ware.”* Bestehen in
einem Mitgliedstaat systemische Mangel im Asyl- und
Aufnahmeverfahren, so kann keine Unzulassigkeitsent-
scheidung gemaR § 29 Abs. 1 Nummer 2 AsylG wegen
der Zuerkennung internationalen Schutzes in einem
Mitgliedstaat der Europdischen Union ergehen.'* Das
Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge ist vielmehr
zur Fortfiihrung des Asylverfahrens verpflichtet.’ Dies
impliziert die Befugnis des Bundesamtes fiir Migration
und Fliichtlinge, eigenstdndig die materiell-rechtlichen
Voraussetzungen fiir die Zuerkennung internationalen
Schutzes zu priifen. Denn wenn der europarechtliche
Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens der Mit-
gliedstaaten so erschiittert ist, dass von systemischen
Mangeln im Asylverfahren ausgegangen werden muss,
kann nicht erwartet werden, dass eine moglicherweise
zu Unrecht ergangene Zuerkennung internationalen
Schutzes irgendeine Bindungswirkung fiir alle weiteren
EU-Staaten entfaltet.’®

In diesem Sinne stehe der RechtmaRigkeit der Ab-
schiebungsandrohung bei einer Fliichtlingsanerken-
nung in einem mit systemischen Mangeln behafteten
Mitgliedstaat auch nicht der fliichtlingsrechtliche
Abschiebungsschutz nach § 60 Abs. 1 Satz 2 AufenthG
entgegen, so dass dessen grammatikalisch ausgewie-
sener Anwendungsbereich bei unionsrechtskonformer
Auslegung teleologisch zu reduzieren sei.

Die Entscheidung bestitigt die Rechtsauffassung
des Bundesamtes im Hinblick darauf, dass die Aner-
kennung als Flichtling in einem anderen Staat keine
umfassende Bindungswirkung fiir Deutschland hat.

Letztlich wird es einer obergerichtlichen oder gesetz-
geberischen Klarung vorbehalten bleiben, ob sich der
vom Verwaltungsgericht Stuttgart vertretene rechtli-
che Ansatz des eingeschriankten Abschiebungsschutzes
von § 60 Abs. 1 Satz 2 AufenthG durchsetzen wird.

Alicia Chapoupis, 61D

13 VG Osnabriick - 5 A 512/20 - S. 4, 5 Urteilsabdruck

14 EuGH, Beschluss vom 13.11.2019 - C-540/17 -, Hamed und Omar, Rn. 35;
https://www.juris.de/perma?d=WBRE410021555

15 BVerwG, Urteil vom 20.5.2020 - 1 C 34/19 -, juris; https://www.juris.de/

perma?d=WBRE202000452
16 VG Osnabriick - 5A 512/20 - S. 6 Urteilsabdruck
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Blick zum Nachbarn /
Schweiz:

Ubernahme der EU-Verord-
nung liber die Europaische
Grenz- und Kiistenwache —
Beteiligung am Ausbau von
Frontex

Die Schweiz gehdrt seit 2005 wie die meisten Staaten
der Européischen Union (EU) sowie Norwegen, Island
und Liechtenstein zum Schengen-Raum." Das Schen-
gener Abkommen wurde im Juni 1985 ins Leben geru-
fen und regelt eine gemeinsame Asyl- und Einwande-
rungspolitik der beigetretenen Lander. Die Kontrollen
an den Grenzen der Schengen-Staaten wurden aufge-
hoben, damit einhergehend werden die Aullengren-
zen des Schengen-Raums systematisch kontrolliert.
Dieser Umstand erfordert eine verstarkte Kooperation
von Polizei und Justiz aller Schengen-Staaten.* Um
die Sicherheit im Schengen-Raum zu gewdhrleisten,
arbeiten die heute 26 Schengen-Staaten eng zusam-
men. Frontex, die Européische Agentur fiir die Grenz-
und Kiistenwache, unterstiitzt die Schengen-Staaten
dabei. Die Schweiz beteiligt sich seit 2011 an Frontex.
Seit Ende 2019 wird Frontex von der EU finanziell und
personell sukzessive ausgebaut.’®

Schweizer Bundesrat und Parlament beschlossen
schon im Oktober 2021, dass sich die Schweiz am
weiteren Ausbau von Frontex beteiligt. Es liege im
Interesse der Schweiz, bei den Kontrollen der AuRen-
grenzen und der Bewaltigung der Migrationsbewe-
gungen mitzuwirken und damit die Reisefreiheit im
Schengen-Raum zu gewihrleisten. Mit dem Ausbau
von Frontex werde die Kontrolle an den AulRengrenzen
verbessert und die Sicherheit erh6ht. Zudem werde der
Schutz der Grundrechte gestarkt.

Ein Blindnis aus Fliichtlingsorganisationen und linken
Parteien hat eine Volksabstimmung am 15. Mai 2022
initiiert. Die Kritiker verwiesen vor dem Referendum
auf Anschuldigungen, wonach Frontex illegal Fliicht-
linge ohne Asylverfahren abschiebt oder zumindest
ignoriert, wenn nationale Behdrden solche Pushbacks
an den Grenzen vornehmen und so die Schweiz durch

17 Nachdem die Schweizer im Juni 2005 ihre Zustimmung zum Assoziierungs-
abkommen mit der EU und der EG zum Schengen-Raum erklarten, setzt die
Schweiz seit dem 12. Dezember 2008 das Schengener Abkommen um. Die
Abschaffung der Personenkontrollen an den Luftgrenzen erfolgte zum 29.
Mérz 2009. https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/visa-und-aufent-
halt/schengen/207786#content 3, Abruf am 16.05.2022

18 https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/S/Seite.991178.html, Abruf am
16.05.2022

19 Mit der revidierten Verordnung erhalt Frontex mehr Mittel, um die AuRen-
grenzen besser und effizienter zu schiitzen. Diese Verordnung (EU) 2019/1896
Uiber die Europdische Grenz- und Kiistenwache wurde am 13. November 2019
von der EU verabschiedet und trat am 4. Dezember 2019 in Kraft. In: Der Bun-
desrat, EFD (Eidgendssisches Finanzdepartement), https://www.efd.admin.
ch/efd/de/home/das-efd/abstimmungen/frontex.html, Abruf am 16.05.22
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die finanzielle Unterstiitzung von Frontex Menschen-
rechtsverletzungen mitverantwortet. Beflirworter

des Frontex-Ausbaus hatten im Wahlkampf argu-
mentiert, eine Kontrolle der AuBengrenzen durch
Frontex liege im Interesse der Schweiz. Durch einen
finanziellen Ausbau kénne die Schweiz starker Ver-
antwortung tibernehmen und Frontex mitgestalten.
Auch befiirchtete das Pro-Frontex-Lager, ein Nein
zum Ausbau kdnne die Zugehérigkeit der Schweiz zum
Schengen-Raum gefahrden.?

Schweizer Volksabstimmung votiert fiir starkeres
Frontex-Engagement

Das Ergebnis des Referendums zeigt, dass der Ausbau
der EU-Grenzschutzbehdrde Frontex deutlich mit

71,5 Prozent befiirwortet wird.?* Durch den Ausbau
steigt nun auch der Umfang des Personaleinsatzes der
Schweiz. Dieser wird sich von bisher durchschnittlich
gut sechs Vollzeitstellen voraussichtlich schrittweise
auf bis zu rund maximal 40 Vollzeitstellen im Jahr 2027
erhohen. Finanziell unterstiitzt die Schweiz Frontex
anteilsmaRig.?? Der Beitrag der Schweiz wird von

24 Millionen Franken im Jahr 2021 gemaR aktuellen
Berechnungen bis 2027 auf schatzungsweise 61 Millio-
nen Franken steigen.?

Dr. Anke Reif3, 62E

20 Schweiz beteiligt sich am Ausbau der EU-Grenzschutzagentur, https://
www.zeit.de/politik/ausland/2022-05/schweiz-frontex-beteilligung-volksab-
stimmung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, Abruf am
16.05.2022

21 Bei einer Stimmbeteiligung von 42,7 % haben die Schweizer Stimmberech-
tigten anlasslich der Volksabstimmung vom 15. Mai 2022 die Beteiligung der
Schweiz am Ausbau von Frontex, der europaischen Agentur fir die Grenz- und
Kiistenwache mit 71,5 % Ja-Stimmen gegen 28,5 % Nein-Stimmen angenom-
men, in: Der Bundesrat, EFD, (s.0.)

22 Als Grundlage fur die Berechnung der Beitragszahlungen der Schweiz
sowie der anderen assoziierten Staaten dient die Standardformel (Schen-
gen-Schlissel) gemaR Schengener Assoziierungsabkommen. 2008 wurde die
Schweiz assoziiert (s.0.), die seit dem 12.12.2008 das Schengener Durchfiih-
rungsiibereinkommen anwendet. https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/
Aufgabenbereiche/InternationaleFunktion/SchengenerAbkommen/Assozi-
ierungsabkommen/schengenAssoziierungsabkommen_node.html, Abruf am
16.05.2022

23 Vgl. Der Bundesrat, EFD, (s.0.)



https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-05/schweiz-frontex-beteilligung-volksabstimmung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-05/schweiz-frontex-beteilligung-volksabstimmung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-05/schweiz-frontex-beteilligung-volksabstimmung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Aufgabenbereiche/InternationaleFunktion/SchengenerAbkommen/Assoziierungsabkommen/schengenAssoziierungsabkommen_node.html
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Aufgabenbereiche/InternationaleFunktion/SchengenerAbkommen/Assoziierungsabkommen/schengenAssoziierungsabkommen_node.html
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Aufgabenbereiche/InternationaleFunktion/SchengenerAbkommen/Assoziierungsabkommen/schengenAssoziierungsabkommen_node.html
https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/S/Seite.991178.html
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/das-efd/abstimmungen/frontex.html
https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/das-efd/abstimmungen/frontex.html

Entscheiderbrief 05/2022

Neuerwerbungen der Bibliothek

Albarosa, Emanuele; Elsner, Benjamin: Forced migra-
tion, social cohesion and conflict: the 2015 refugee
inflow in Germany. - January 2022. - Washington, DC:
World Bank Group, 2022. - 1 Online-Ressource (36
Seiten, 1 Anhang)

Auer, Peter von: Folgeantrage im Lichte der Asylver-
fahrensrichtlinie. -In: Informationsbrief Auslander-
recht: InfAuslR. - 44 (2022), Heft 3, Seite 90-91

Bartl, Walter: Institutionalization of a formalized
intergovernmental transfer scheme for asylum seekers
in Germany: the Konigstein Key as an indicator of
Federal Justice. - 1 Karte, 6 Diagramme. - In: Journal of
Refugee Studies. - 34 (2021), Heft 3, Seite 2613-2654

Bohm, Simon: Kirchenasyl unter der BAMF-Kir-
chen-Vereinbarung: zur Verrechtlichung des Kirchena-
syls in Folge der Flichtlingskrise. - Gottingen: Uni-
versitatsverlag Gottingen, 2021. - 1 Online-Ressource
(XIV, 169 Seiten). - ISBN 978-3-86395-516-8

Briicker, Herbert: Gefliichtete aus der Ukraine: Eine
Einschatzung der Integrationschancen. - 24. Marz
2022. - Nurnberg: IAB, 2022. -1 Online-Ressource (26
Seiten)

Carrera, Sergio: European Union policies on onward
and secondary movements of asylum-seekers and
refugees: a critical mapping of the EU‘s migration
management complex. - Brussels: CEPS, [2022]. -1
Online-Ressource (162 Seiten)

COI research guide on LGBTIQ / EASO, European
Asylum Support Office. - November 2021. - Luxem-
burg: Publications Office of the European Union, 2021.
- 1 Online-Ressource (73 Seiten). -

ISBN 978-92-9465-204-1

Graf, Johannes: Berichtsreihen zu Migration und
Integration / Hg.: Bundesamt fiir Migration und
Flichtlinge, Forschungszentrum Migration, Integra-
tion und Asyl. - 1. Wanderungsmonitoring: Bildungs-
und Erwerbsmigration nach Deutschland / Johannes
Graf. Stand: 03/2022. - Nirnberg: BAMF, 2022. -
Online-Ressource (37 Seiten)

Jasmontaite-Zaniewicz, Lina; Zomignani Barboza,
Jalia: Disproportionate surveillance: technology-assis-
ted and automated decisions in asylum applications in
the EU?. - In: International journal of refugee law. - 33
(2021), Heft 1, Seite 89-110

Kackmeister, Hannes; Mesgena, Hadas Yaron: Child-

ren on the run: the reception and integration of unac-
companied minors in Israel and Germany. - In: Journal
of Refugee Studies. - 34 (2021), Heft 3, S. 3317-3338

Kail Abdulsalam, Maryam: Das Gesetz zur Weiterent-
wicklung des Auslanderzentralregisters. - In: Zeit-
schrift fir Auslanderrecht und Auslanderpolitik. - 42
(2022), Heft 3, Seite 108-114

Kluth, Winfried: Die Auswirkungen der Rechtspre-
chung des EuGH zur EU-Ruckfihrungsrichtlinie auf
das Rechtsinstitut der Duldung nach dem Aufenthalts-
gesetz. - In: Zeitschrift fiir Ausldanderrecht und Auslan-
derpolitik. - 41 (2021), Heft 11/12, Seite 416-417

Kruglak, Kathryn: New asylum applications and re-ex-
aminations: an analysis of options available to Afghan
citizens currently in Switzerland. -In: Asyl: Schweizeri-
sche Zeitschrift fiir Asylrecht und -praxis. - 37 (2022),
Heft 1 : Afghanistan, Seite 28-32

Meier, Brit; Weiser, Barbara: Arbeitsmarktzulassung
von Asylsuchenden und Geduldeten: Beschaftigungs-
bedingungspriifung und Férderung der Anerkennung
von Qualifikationen. - In: Asylmagazin: Zeitschrift fir
Fluchtlings- und Migrationsrecht. - (2022), Heft 1/2,
Seite 12-18

Mergener, Alexandra: Fachkrafteengpasse und Ar-
beitsmigration nach Deutschland. - 13.12.2021. - Bonn:
Bundeszentrale fiir Politische Bildung, (7 S.)

Meyer, Petra C.: Die selbststandige Tatigkeit eines
Drittausldnders ohne Aufenthaltstitel: Gber Sinn und
Zweck der Regelung des § 17 II 4 AufenthV. - In: Zeit-
schrift fir Auslanderrecht und Auslanderpolitik. - 42
(2022), Heft 1, Seite 29-31

Mouzourakis, Minos [u.a.]: The AnkER centres: impli-
cations for asylum procedures, reception and return. -
Brussels: ecre, [2019]. - 1 Online-Ressource (25 Seiten)

Pierenkemper, Sarah [u.a.]: Internationale Fachkrafte
aus Drittstaaten - zwei Jahre Fachkrifteeinwande-
rungsgesetz. - Kln: KOFA, 2022. - 1 Online-Ress. (5 S.)

Recommendations on information exchange between
Dublin units / EASO, European Asylum Support Office.
- December 2021. - [Valletta], 2021. - 1 Online-Res-
source (30 Seiten). - ISBN 978-92-9465-581-3

Wiedmann, Ariane: Verwaltungsgerichtlicher Eil-
rechtsschutz gegen Abschiebungen wegen unmittelbar
bevorstehender Eheschliefung: die Verwaltungsge-
richte als ,,Oberstandesamter” oder VerstoR gegen Art.
18 Abs. 4 GG wegen des Verzichts auf eine Inzident-
prifung?. -In: Bayerische Verwaltungsblatter: Zeit-
schrift fur 6ffentliches Recht und 6ffentliche Verwal-
tung. - 153 (2022), Heft 6 vom 12.03.2022, S. 181-186

Who is who in international protection: asylum au-
thorities in the EU+ / EUAA, European Union Agency
for Asylum. - April 2022. - Valletta: EUAA, 2022.- 1
Online-Ressource (49 Seiten)



Impressum

Herausgeber
Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge

90461 Niirnberg

Stand
05/2022

Druck

Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge

Gestaltung

Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge

Bildnachweis

iStockphoto

Bestellmaglichkeit

Referat Informationsvermittlung/Lander- und Rechtsdokumentation,

Bundesamt fiir Migration und Flichtlinge, Niirnberg

E-Mail: informationsvermittlungsstelle(at)pamf.bund.de

https://milo.bamf.de

Sie kénnen diese Publikation auch als barrierefreies PDF-Dokument herunterladen
unter: www.bamf.de/publikationen

Die Publikation wird vom Bundesamt fiir Migration und Fliichtlinge im Rahmen
seiner Offentlichkeitsarbeit herausgegeben. Die Publikation wird kostenlos
abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt. Sie darf weder von Parteien noch
von Wahlwerbern oder Wahlhelfern wahrend eines Wahlkampfes zum Zwecke der
Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt fiir Bundestags-, Landtags-, und
Kommunalwahlen sowie fiir Wahlen zum Europdischen Parlament.

Besuchen Sie uns auf

) www.facebook.com/bamf.socialmedia
¥ @BAMF_Dialog

www.bamf.de


bamf.bund.de
https://milo.bamf.de
https://www.bamf.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Expertensuche_Formular.html%3Fnn%3D282388%26cl2Categories_Bereich%3Dasylfluechtlingsschutz%2Bbehoerde%2Bintegration%2Bkarriere%2Bmigrationaufenthalt%2Bpresse%2Brueckkehr%26sortOrder%3DdateOfIssue_dt%2Bdesc%26cl2Categories_Typ%3Dworkingpaper%2Bsynthesebericht%2Bstudie%2Bstatistik%2Bpolitikbericht%2Bplakat%2Bmigrationsbericht%2Blaenderreport%2Bkurzanalyse%2Binform%2Bforschungsbericht%2Bflyer%2Bflash%2Bentscheiderbrief%2Bbroschuere%2Bbericht%26pageLocale%3Dde
http://www.facebook.com/bamf.socialmedia
www.bamf.de
www.bamf.de

www.bamf.de


www.bamf.de

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	Verfahren
	Wiederaufnahme der 
	Entscheidungstätigkeit 
	bezüglich Griechenland
	30. Sitzung 
	des Expertenforums 
	Asyl und Migration
	5 Jahre Informationsportal zu freiwilliger Rückkehr: 
	ReturningfromGermany 
	Elektronische Kommuni‑­kation mit Gerichten
	Neuer Länderreport zu 
	Äthiopien
	VGH München: 
	Verletzung von Mitwirkungspflichten durch den Antragstellenden aufgrund der Ablehnung ­eines Dolmetschers wegen dessen Nationalität
	VG Stuttgart: 
	Keine Bindungswirkung von Asylentscheidungen eines anderen Mitgliedstaates für deutsche Behörden
	Blick zum Nachbarn / Schweiz: 
	Übernahme der EU-Verordnung über die Europäische Grenz- und Küstenwache — Beteiligung am Ausbau von Frontex
	Neuerwerbungen der Bibliothek
	Impressum

